
 
 

 

 

    

 

 

 

    

     

   

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, §§ 127, 131

Abs. 1 AktG

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 Prozent) des Grundkapitals oder 

den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können 

nach  Maßgabe  von § 122 Abs. 2  Satz 1  AktG  verlangen,  dass  Gegenstände  auf  die 

Tagesordnung  gesetzt  und  bekannt  gemacht  werden.  Jedem  neuen  Gegenstand  muss  eine 

Begründung  oder  eine  Beschlussvorlage  beiliegen.  Die  Antragsteller  haben  nachzuweisen, 

dass  sie  seit  mindestens  neunzig  Tagen  vor  dem  Tag  des  Zugangs  des  Verlangens  Inhaber 

der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 

halten.  Das  Verlangen  ist  schriftlich  an  den  Vorstand  der  GESELLSCHAFT (Wir  bitten,  diese 

Anschrift  zu  verwenden: SPORTTOTAL AG, – Vorstand –,  Am  Coloneum 2,  50829 Köln)  zu 

richten  und  muss  der  GESELLSCHAFT  spätestens  bis  zum  Ablauf  des 15. April 2019 (24:00 
Uhr) zugehen. 

 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung 

zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der 

gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der 

GESELLSCHAF http(T s://www.sporttotal.com/investor-relations Bereichim

„Hauptversammlung“) zugänglich gemacht und den Aktionären nach § 125 Abs. 1 Satz 3 

AktG mitgeteilt. 




